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Der Beschluss des Bebauungsplanes als S atzung wurde am 15.10.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung am 15.10.2021 in Kraft. Ab diesem Z eitpunkt wird der Bebauungs-
plan zu jedermann Einsicht in der Gemeindeverwaltung, Abteilung Bauamt bereitgehalten und über seinen Inhalt auf
V erlangen Auskunft gegeben.

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 BauGB am 30.09.2021 von der Gemeindevertretung als S atzung beschlossen.

Die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 S atz 1 Nr. 2 BauGB i.V .m. § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes wurde
am 02.07.2021 bekannt gemacht und vom 12.07.2012 bis einschl. 13.08.2021 durchgeführt.
W eiterhin wird bestätigt, dass der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2, S atz 2 BauGB und die nach
§ 3 Abs. 2 S atz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen, in der Z eit vom 12.07.2021 bis einschl. 13.08.2021 auf der Internet-
seite der Gemeinde Poppenhausen zugänglich gemacht wurden. 

Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 S atz 1 Nr. 3 BauGB i.V .m.
§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit dem S chreiben vom 06.07.2021.

4.         Satzungsbeschluss

3.         Beteiligung der Behörden

2.         Beteiligung der Öffentlichkeit

1.         Aufstellungsbeschluss
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde von der Gemeindevertretung am 10.06.2021 beschlossen. Der Beschluss
wurde am 02.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

E.         AUFSTELLUNGS- UND BESCHLUSSVERMERKE

5.         Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

V on der S traßengrenze aus sind Böschungen als Abgrabungen oder  Aufschüttungen auf dem Privatgrundstück zu dulden,
soweit sie zur Herstellung des S traßenkörpers erforderlich sind. 

5.         Inkrafttreten des Bebauungsplanes

0,8
0,42.2                                     GR Z  - Grundflächenzahl

2.1                                     GFZ  - Geschossflächenzahl

A.        RECHTSGRUNDLAGEN

GEMEINDE POPPENHAUSEN

Maßstab:     1:1.000
S tand:          30.09.2021

3.1                                     Offene Bauweise
3.2                                     nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

o.

ED

a.)  Z ur R eduzierung der Auswirkungen auf den Natur- und W asserhaushalt, sind Flächenbefestigungen zu minimieren. Für
      Z uwegungen und Plätze auf Privatgrundstücken sind wasserdurchlässige Materialien wie z. B. Ökoporenpflaster, breit-
      fugiges R asenpflaster, R asengittersteine zu verwenden.

Poppenhausen, 15.10.2021

(S iegel)                                                                                                   ......................................................
                                                                                                                                 M. Helfrich 
                                                                                                                             - Bürgermeister -

Poppenhausen, 15.10.2021

(S iegel)                                                                                                   ......................................................
                                                                                                                                 M. Helfrich 
                                                                                                                             - Bürgermeister -

BEBAUUNGSPLAN 
"NÖRDLICH K 41"

ORTSTEIL POPPENHAUSEN -  GEMEINDE POPPENHAUSEN

V on-S teinrück-Platz 1
36163 Poppenhausen
Tel.: 06658 9600-0
Fax : 06658 9600-22
E-Mail: info@poppenhausen-wasserkuppe.de
Url: https://www.poppenhausen-wasserkuppe.de

4.1                                     S traßenverkehrsflächen

6.1       Maßnahmen zum S chutz von Natur und L andschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Traufhöhe wird gemessen an der talseitigen Außenwand des Gebäudes, vom Anschnitt des natürlichen Geländes bis zur
Oberkante der Tragkonstruktion des Daches. W erden an der Talseite des Gebäudes unterschiedliche Höhen gemessen, so ist
die mittlere Höhe anzunehmen.
Bei Bauten am Hang darf die zulässige Traufhöhe bergseitig um 1,0 m überschritten werden. Als Hang gilt eine Neigung
des Geländes, die in der Falllinie gemessen innerhalb des Gebäudegrundrisses wenigstens 10% beträgt.
Für die Ermittlung der Firsthöhe bei S atteldächern, bzw. der Gebäudehöhe (höchster Punkt des Gebäudes) bei Z elt-, W alm-
und versetzten Pultdächern sowie bei Flachdächern und flach geneigten Dächern, gilt ebenfalls die talseitig vorhandene natür-
liche Geländehöhe.

1:1.000
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WA1.1                                      Allgemeines W ohngebiet (§ 4 BauNV O)

B.        ZEICHENERKLÄRUNG UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.         Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Die in Allgemeinen W ohngebieten zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNV O und die ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNV O sind unzulässig.

2.         Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3.         Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
überbaubare Fläche
nicht überbaubare Fläche, dies gilt nicht für Nebenanlagen im S inne des  § 14 BauNV O und bauliche Anlagen
nach § 23 Abs. 5 S atz 2 BauNV O.

3.3       Baugrenzen, bebaubare und nicht überbaubare Flächen

4.         Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und Abs. 6 BauGB)

6.         Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
            lung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB und Abs. 6 BauGB)

PLANUNGSBÜRO HOFMANN
Am Hirtenweg 4
35410 Hungen

Planunterlagen: Gemäß § 1 Abs. 2 PlanzV  90 ergeben sich aus 
den Planunterlagen die Flurstücke mit ihren Grenzen und Be-
zeichnungen in Übereinstimmung mit dem L iegenschaftskataster 
mit dem S tand vom 31.05.2021. Kartengrundlage: ETR S  89/UTM 

6.2       Anpflanzung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

4.3                                     V erkehrsflächen besonderer Z weckbestimmung: Fußweg

- Bebauungsplan im V erfahren nach § 13b BauGB -

Tel.: 06043 984018-0
Fax : 06043 984018-1
E-Mail: R .Hofmann@Hofmann-Plan.de

BauGB - Baugesetzbuch 
BauNVO - Baunutzungsverordnung 
HBO - Hessische Bauordnung
PlanzV 90 - Planzeichenverordnung
WHG - W asserhaushaltsgeset
HWG - Hessisches W assergesetz
HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz
(jeweils in der zum Z eitpunkt der öffentlichen Auslegung gültigen Fassung)

b.) Flächenhafte S tein-, Kies-, S plit- und S chottergärten oder -schüttungen sind unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücks-
     flächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige V erwendung benötigt werden, mit offenem oder be-
     wachsenem Boden als Grün- oder Gehölzflächen anzulegen und zu unterhalten.

b.)                          Im Baugebiet ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortheimischer L aub-
                              baum (s. Pflanzliste) oder regionaltypischer hochstämmiger Obstbaum (s. Pflanzliste) anzupflanzen und
                              dauerhaft zu erhalten. Die unter Punkt a. festgesetzten Baumpflanzungen sind anzurechnen. 
c.)                          Die V erwendung von Nadelgehölzen zur Grundstückseinfriedung ist unzulässig.

a.)                          J e Plansymbol ist ein standortheimischer L aubbaum anzupflanzen (s. Pflanzliste). Eine V erschiebung
                              von bis zu 5,0 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten S tandorten ist zulässig. Bei Abgang oder
                              sonstigem Ausfall ist eine gleichartige Ersatzpflanzung vorzunehmen.

2.3       Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNV O)

Bezugspunkt der Höhen:

Dachform Traufhöhe First- bzw. Gebäudehöhe
S attel-, Z elt-, W alm-
u. Krüppelwalmdach
versetztes Pultdach
Flachdach und flach geneigte Dächer bis 10° 

6,00 m

6,00 m

9,00 m
10,00 m

Die max imale Höhe der baulichen Anlagen wird in Abhängigkeit von der Dachform wie nachfolgend festgesetzt:
SO
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1:10.000

Kartengrundlage: Auszug aus
dem Flächennutzungsplan der
Gemeinde Poppenhausen

1:10.000

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser S atzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung
übereinstimmt und dass die für die R echtswirksamkeit maßgebenden V erfahrensvorschriften eingehalten wurden.   

6.         Bestätigung des Inhalts der Satzung

Poppenhausen, 15.10.2021

(S iegel)                                                                                                   ......................................................
                                                                                                                                 M. Helfrich 
                                                                                                                             - Bürgermeister -

Poppenhausen, 15.10.2021

(S iegel)                                                                                                   ......................................................
                                                                                                                                 M. Helfrich 
                                                                                                                             - Bürgermeister -

Für den Nachweis der PKW -S tellplätze ist die zum Z eitpunkt der Bauantragstellung gültige S tellplatz- und Ablösesatzung der
Gemeinde Poppenhausen anzuwenden.

Z ur Einfriedung der Grundstücke entlang der öffentlichen V erkehrsfläche sind Hecken, Holz- oder Metallzäune (z.B. S tabgitter-,
Maschendrahtzäune) mit zusätzlicher Berankung durch Kletterpflanzen bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig; zu Nachbar-
grundstücken beträgt die max imale Höhe für Hecken 2,0 m und für Holz- und Metallzäune 1,50 m.
Die Einfriedungen sind für Kleintiere durchlässig ohne S ockel herzustellen.

7.         Einfriedungen

1.         Denkmalschutz und Bodenfunde
D.         KENNZEICHNUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)

3.         Stellplätze

1.         Dachgestaltung

(bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in V erbindung mit der V erordnung über die Aufnahme
von auf L andesrecht beruhenden R egelungen in den Bebauungsplan vom 28.01.1977 und § 81 HBO

Flurnummer

Bemaßung (in Meter)

Flurstücksnummer / -grenze und Grenzsteine 

5.         Außenwand- und Fassadengestaltung

Höhenlinien unverbindlich aus TK Karte

z. B. 7/1

8z. B.

Flur 1

515

Flurgrenze

Es wird empfohlen das Niederschlagswasser ist in Z isternen aufzufangen. Das Fassungsvermögen der Z isternen sollte mind.
3 m³ je 100 m² horizontal projizierter Dachfläche betragen; der Überlauf der Z isternen ist an die R egenwasserkanalisation anzu-
schließen.
Alternativ oder in V erbindung kann das auf den Baugrundstücken anfallende unbelastete Oberflächenwasser auch auf den
privaten Grundstücksflächen (z. B. V ersickerungsmulden) zur V ersickerung gebracht werden. Die V ersickerungsfähigkeit des
Bodens durch ein hydrogeologisches Gutachten nachzuweisen. 

S träucher (Qualität: 60-100 cm, 2 x v.): Hasel (Corylus avellana), Trauben Holunder (S ambucus racemosa), W eißdorn
(Crataegus monogyna), R oter Hartriegel (Cornus sanguinea), Heckenrose (R osa canina), S chlehe (Prunus spinosa),
Gewöhnlicher S chneeball (V iburnum opulus), R ote Heckenkirsche (Lonicera x ylosteum)

5.         Pflanzlisten (Vorschlagslisten)

Bäume (Qualität: mind. 10-12 cm S TU, 2 x v.): Feldahorn (Acer campestre), S pitzahorn (Acer platanoides), Eberesche (S orbus
aucuparia), Buche (Fagus sylvatica), Mehlbeere (S orbus aria), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), S tieleiche (Quercus robur),
W interlinde (Tilia cordata) im S traßenraum auch R obinie (R obinia pseudoacacia), Hainbuche (Carpinus betulus ́Fastigiata )̀,
Esche (Frax inus ex celsior ́Nana )̀

Die nachfolgenden Gehölze sollten bei Gehölzpflanzungen verwendet werden. Es handelt sich um unvollständige V orschlags-
listen, sie können durch weitere standortheimische Arten ergänzt werden. 

2.         Niederschlagswassernutzung

z. B.

Obstbäume (Qualität: Hochstamm 10-12 cm S TU, 2 x v.): 
Äpfel - Boskop, Goldparmäne, Gravensteiner, R heinischer Bohnapfel, S chafsnase
Birnen - Grüne J agdbirne, Gute Graue, Gute L uise, Neue Poiteau
Kirschen - Büttners R ote Knorpelkirsche, Hedelfinger
sowie - Pflaumen, Mirabellen, Z wetschen, S peierling

7.         Sonstige Planzeichen sowie Kennzeichnungen, Bestandsdarstellung und nachrichtliche Übernahmen

Im Baugebiet sind gleichschenklige S attel- und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung von 25°-45°, Z elt- und W almdächer
mit einer Dachneigung von 15°-25°, gegeneinander versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 15°-35° und Flachdächer
und flach geneigte Dächer bis 10° Dachneigung zulässig. 
Die Dacheindeckung muss dem Charakter des Ortsbildes angepasst werden und ist in kleinteiligen Dachziegeln oder -pfannen
in ziegelroten bis braunen Farbtönen oder Anthrazit herzustellen. Dacheindeckungen von deutlich untergeordneten Teilflächen
des Daches (z.B. Gauben) sind auch in anderen Materialien (z. B. S chiefer, Blech) zulässig.
Flachdächer und flach geneigte Dächer sind ab einer zusammenhängenden Fläche von 10 m² zu begrünen. Z u verwenden ist
mindestens eine Ex tensivbegrünung bestehend aus naturnaher V egetation mit einer S ubstratstärke von mind. 8 cm. Anlagen
für die Nutzung solarer S trahlungsenergie müssen ggf. mit der Dachbegrünung kombiniert werden und schließen sich nicht
aus. Nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile, technische Dachein- und Aufbauten bis zu einem Anteil von max. 30 % der
Gesamtdachfläche sind von der Begrünungspflicht ausgeschlossen.
An das Hauptgebäude angebaute Garagen und sonstige Nebenanlagen haben sich in der Dachform an der des Hauptgebäudes
zu orientieren.
Doppelhäuser sind in einheitlicher Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung auszuführen.

Die max imale Größe der Gauben darf 2/3 der Dachlänge betragen, wobei der seitliche Abstand vom Ortgang mindestens
1,50 m betragen muss. 
Bei S chleppgauben darf die Höhe 1/3 der Dachhöhe betragen, jedoch max. 1,50 m. 
Dreiecksgauben sind zulässig. Die Gaubenhöhe bei reinen Dreiecksgauben darf 2/3 der Dachhöhe von der Traufe bis zum
First, jedoch max . 2,50 m betragen. Die Dachneigung soll sich an der Hauses anpassen.

2.         Gauben

6.         Abfallbehältnisse

8.         Geländeveränderungen

W enn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, S teinsetzungen, Bodenverfärbungen oder andere Funde, wie z. B.
S cherben, S teingeräte oder S kelettreste entdeckt werden, so sind diese nach § 21 HDS chG unverzüglich dem L andesamt
für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der S tadt Fulda - Abt. Bodendenkmalpflege anzuzeigen.

geplante Grundstücksgrenzen (unverbindlich)

8.         Kennzeichnungen der Katasterunterlage

Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des S traßenkörpers sind auf dem Privatgrundstück zu dulden.
Entlang von öffentlichen V erkehrsflächen ist ein 0,5 m breiter höhengleicher Abstandsbereich zu belassen.
Z ur V or- und W ohngartengestaltung sind Aufschüttungen und Abgrabungen zur Änderung der natürlichen Geländehöhe, bis zu
einer Höhe bzw. Tiefe von 1,0 m zulässig. Die dadurch entstehenden Höhenversprünge sind in einem S teigungs- bzw.
Neigungsverhältnis von 1:2 oder flacher zu verziehen. 
Abweichungen hiervon können im begründeten Einzelfall u.a. bei schwierigen Geländeverhältnissen zugelassen werden.
Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen und Abböschungen der natürlichen Geländeoberfläche freigelegt werden.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Gebäudebestand gemäß Katasterunterlage 

4.         Baukubatur
Doppelhaushälten sind in Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung und -farbe sowie in den Fassadenmaterialien und -gestaltung
einheitlich auszuführen.

C.         BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN - GESTALTUNGSSATZUNG

Umgrenzung des L andschaftsschutzgebietes "Hessische R hön" (nachrichtlich)LSG

Der Hauptfassade deutlich untergeordnete Fassadenapplikationen sind in verschiedenen Materialien (Holz, Kunststoff etc.)
zulässig. Bei der Farb- und Materialgestaltung dieser Fassadenteilflächen sind grelle, leuchtende oder reflektierende Farben
unzulässig.

3.         Nutzung der solaren Strahlungsenergie

Bezüglich der Außenbeleuchtung sind die V orgaben des „S ternenparks R hön“, „Beleuchtungsrichtlinie für den S ternenpark im
Biosphärenreservat R hön“ und die “Empfehlungen zur R eduzierung der L ichtverschmutzung“ zu beachten“.

4.         Beleuchtung

S tandflächen für Abfall- und W ertstoffbehälter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen und entweder in Bauteile
einzubeziehen oder mit L aubgehölzen zu umpflanzen oder mit beranktem S ichtschutz dauerhaft zu umgeben.

Anlagen zur Nutzung solarer S trahlungsenergie sind an die Dachneigung des jeweiligen Gebäudes anzupassen. Bei Flach-
dächern und flach geneigten Dächern sind aufgeständerte Anlagen bis zu einer Anlagenhöhe von höchstens 1,0 m, gemessen
über der Dachhaut, zulässig.   

4.2                                     V erkehrsflächen besonderer Z weckbestimmung: V erkehrsberuhigter Bereich

z.B.

Auf die einschlägigen V orschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) wird hin-
gewiesen. Z ur V ermeidung der Z erstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und R uhestätten besonders und streng
geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatS chG) sind insbesondere,
a)   Baumaßnahmen und Maßnahmen der Baufeldräumung, die zu einer Z erstörung von Fortpflanzungs- oder R uhestätten
      geschützter V ogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen,
b)   Gehölzrückschnitte und -rodungen dürfen nur im Z eitraum von Oktober bis Februar entsprechend der gesetzlichen V erbots-
      regelung des § 39 BNatS chG durchgeführt werden,
c)   abgängige Bäume oder Bäume die im R ahmen der Bebauung beseitigt werden müssen, sind vor deren Entfernung durch
      eine qualifizierte Person auf das V orhandensein von nistenden V ögeln oder S puren von Fledermäusen zu prüfen (arten-
      schutzrechtliche Prüfung). Die Beseitigung von Gehölzen darf  nur im Z eitraum von Oktober bis Februar eines jeden J ahres
      erfolgen.
W erden V erbotstatbestände nach § 44 BNatS chG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatS chG bzw. Befreiung nach
§ 67 BNatS chG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

6.         Artenschutzrechtliche Hinweise

4.4       Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die V erkehrsflächen

Bereich für Ein- und Ausfahrt
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

6,50 m-

Baugrundstücke die an die K 41 angrenzen dürfen nur über diese verkehrlich erschlossen werden.  


